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Textliche Festsetzungen 

§ 1 Mischgebiet (§ 9 Abs. 1 Satz 1 BauGB und § 6 BauNVO) 

Im Mischgebiet sind weder allgemein noch ausnahmsweise zulässig: 

1. Tankstellen, 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke,  

3. Vergnügungsstätten, Wettbüros und ähnliche Einrichtungen,   

4. Einzelhandelsbetriebe. 

§ 2 Abweichende Bauweise gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO 

 Als abweichende Bauweise gilt die offene Bauweise ohne Längenbeschränkung. 

§ 3 Anpflanzen von Bäumen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB (Ersatzpflanzungen) 

Bei der Beseitigung von Laubbäumen mit einem Stammumfang von mehr als 20 cm, gemessen 

in 1 m Höhe, sind im Plangebiet Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Je beseitigtem Laubbaum ist 

die Neuanpflanzung eines standortgerechten, heimischen, mittelgroßen oder großen Laub-

baums (Stammumfang mindestens 12 - 14 cm) gem. der nachfolgenden Gehölzliste vorzuneh-

men und dauerhaft zu erhalten. 

Große Bäume (> 15m): Große Sträucher: 

Acer platanoides - Spitzahorn Corylus avellana - Haselnuss 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn Crataegus laevigata - Zweigriffl. Weißdorn* 

Fagus sylvatica - Rotbuche* Crataegus monogyna - Eingriffl. Weißdorn* 

Quercus robur - Stieleiche Prunus padus - Traubenkirsche 

Tilia cordata - Winterlinde Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 

Mittelgroße Bäume ( 10 – 20m): Kleine Sträucher: 

Acer campestre - Feldahorn* Cornus sanguinea - Roter Hartriegel 

Betula pendula - Sandbirke Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen 

Carpinus betulus - Hainbuche* Lonicera xylosteum - Heckenkirsche 

Populus tremula - Zitterpappel Prunus spinosa - Schlehe 

Prunus avium - Vogelkirsche Rosa canina - Hundsrose 

Sorbus aucuparia - Eberesche Salix aurita - Ohrweide 

 * für Schnitthecken geeignete Gehölze 

Die Pflanzungen sind spätestens in der darauffolgenden Pflanzperiode (Frühjahr oder 

Herbst/Winter bei frostfreier Witterung) nach Abschluss und Inbetriebnahme der jeweiligen 

Baumaßnahme auszuführen. 
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Hinweise 

1 Baunutzungsverordnung 

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 

– BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

2 Archäologische Hinweise 

 Es wird darauf hingewiesen, dass ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde wie etwa Keramik-

scherben, Steingeräte oder Schlacken sowie Holzkohlesammlungen, Bodenverfärbungen oder 

Steinkonzentrationen, die bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, gem. § 14 

Abs. 1 NDSchG auch in geringer Menge meldepflichtig sind. Bodenfunde und Fundstellen sind 

nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige unverändert zu 

lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde die 

Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

3 Hinweise zum Bodenschutz und zum Baugrund 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden schonend umzugehen. Im Rahmen der 

Bautätigkeiten sollen die einschlägigen DIN-Normen (u.a. DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 

Bodenarbeiten im Landschaftsbau, DIN 19731 Verwertung von Bodenmaterial, DIN 19639 Bo-

denschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben) Anwendung finden, um negative 

Umweltauswirkungen zu vermeiden bzw. zu vermindern. Arbeitsflächen sollen sich auf das 

notwendige Maß beschränken. Bei Abtrag des Bodens soll dies schichtgetreu erfolgen, der Bo-

den ist ortsnah, schichtgetreu und in möglichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung 

und Wassereinstau geschützt zu lagern. Auf verdichtungsempfindlichen Flächen sollen geeig-

nete Maßnahmen zum Schutz vor Verdichtung erfolgen. 

Hinsichtlich der Gestaltung der nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke gelten die Vor-

schriften des § 9 Abs. 1 und 2 NBauO. Kies- und Schotterbeete sind nicht zulässig. 

4 Hinweise zum Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Verbote nach § 44 BNatSchG gelten unabhängig vom Bebauungs-

plan und unabhängig von Baugenehmigungen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Vorgaben des Artenschutzes (insbesondere § 44 

BNatSchG) auch im Geltungsbereich von bereits rechtskräftigen B-Plänen gelten. Hierauf ist 

insbesondere zu achten, wenn mit der Bebauung bislang unbebauter Flächen begonnen wer-

den soll. Es ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass es zu keinen Verbotstatbe-

ständen nach § 44 BNatSchG kommt. Seitens der Bauverantwortlichen/Genehmigungsinha-

ber*innen ist bei den Planungen zu berücksichtigen, dass im Zuge der Baumaßnahmen, insbe-

sondere bei Abrissarbeiten, Gehölzfällungen, Gehölzrodungen, Bodenabtrag oder sonstigen 

Arbeiten der Baufeldfreimachung durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen ist, dass es zu 

keinen artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen kommt (§ 39 und § 44 
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Bundesnaturschutzgesetz, z.B. Tötung von Vögeln, Zerstörung von Gelegen, erhebliche Beein-

trächtigung oder Störung geschützter wild lebender Tier- und Pflanzenarten).  

Die Baufeldfreimachung muss außerhalb der Kern-Brut- und Setzzeit erfolgen (1. März bis 

15.Juli). 

Grundsätzlich dürfen Gehölze nur außerhalb der Vegetationsperiode (vom 1. Oktober bis 28. 

Februar) gefällt oder stark zurückgeschnitten/auf den Stock gesetzt werden. Pflegeschnitte 

sind auch innerhalb der Vegetationsperiode möglich (§ 39 BNatSchG).  

Gemäß § 41a Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Beleuchtungen an Straßen, Wegen 

und Außenbeleuchtungen baulicher Anlagen von Grundstücken technisch und konstruktiv so 

anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen und zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wildle-

bender Arten vor nachteiligen Auswirkungen durch Lichtemissionen geschützt sind. Ein maß-

voller Einsatz von Beleuchtung, die Verwendung insektenfreundlicher Leuchtmittel mit einem 

warm-weißen Lichtspektrum und geschlossener Leuchten sowie die Verwendung von Beleuch-

tungsmeldern, Zeitschaltuhren und Dimmern ist angezeigt, um Beleuchtungsdauer und -stärke 

nicht nur als Schutz für die Insekten und Fledermäuse, sondern auch aus klimaschützenden 

Gründen auf das notwendige Maß zu reduzieren. Es wird aus artenschutzrechtlichen Gründen 

empfohlen, Lichtquellen mit einer Wellenlänge über 540 nm und einer Lichtfarbe von unter 

2700 K einzusetzen. 

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen sollten Gebäudefassaden aus transparentem 

oder stark spiegelndem Glas möglichst vermieden oder mit Vorsorgeeinrichtungen gegen Vo-

gelschlag (z. B. geriffeltes, geripptes oder mattiertes oder sonstiges reflexionsarmes Glas, Un-

terteilung der Glasfronten mit Markierungen im Abstand von 10 cm) ausgestattet werden. 

Es gelten die Normen der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzen und Vegetationsflächen 

bei Baumaßnahmen“ sowie dir RAS-LP4 „Richtlinie für die Anlage von Straßen, Teil: Land-

schaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren“. 

Bei Unklarheiten oder beim Auffinden verletzter Tiere (z. B. Vögel, Fledermäuse) ist die Untere 

Naturschutzbehörde einzubinden.  

5 Technische Regelwerke 

Technische Regelwerke, auf die in den Festsetzungen Bezug genommen wird, können in der 

Bauabteilung des Flecken Aerzen während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 

6 Altlasten 

Sollten im Plangebiet bei der Durchführung von baulichen Maßnahmen Bodenkontaminatio-

nen festgestellt werden, ist die Abfallbehörde des Landkreises Hameln-Pyrmont zu unterrich-

ten.  
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7 Heilquellenschutz 

Das Plangebiet liegt gemäß Verordnung vom 06.04.2020 in der Schutzzone B des festgesetzten 

Schutzgebietes für die staatlich anerkannten Heilquellen in Bad Pyrmont. Die Festsetzungen 

der geltenden Verordnung sind zu berücksichtigen. 

8 Hinweise der Bundeswehr 

Das Plangebiet befindet sich in einem 3 km breiten Hubschrauberkorridor. Aus diesem Grunde 

ist mit Lärm- und Abgasemissionen durch militärischen Flugbetrieb zu rechnen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass spätere Ersatzansprüche nicht anerkannt werden können. 

9 Inkrafttreten 

Das Plangebiet war bisher Bestandteil des Bebauungsplans Nr. 31 „Gewerbepark Groß Berkel“ 

4. Änderung. Mit Inkrafttreten dieser Bauleitplanung treten in dessen Geltungsbereich die bis-

her wirksamen Festsetzungen außer Kraft und werden durch die Festsetzungen des Bebau-

ungsplans Nr. 31 „Gewerbepark Groß Berkel“ 5. Änderung“ ersetzt. 


